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Merkblatt zu den Anrechnungsvorschriften

 

nach dem Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)

Bitte beachten Sie, dass Ihre Versorgungsbezüge beim Zusammentreffen mit 

 Erwerbseinkommen und/oder Erwerbsersatzeinkommen (§ 53 BeamtVG),

 Altersgeld (§ 53a BeamtVG),

 weiteren Versorgungsbezügen aus dem öffentlichen Dienst (§ 54 BeamtVG),

 monatlich wiederkehrenden Alterssicherungsleistungen aus zwischen- oder

 überstaatlicher  Verwendung  (§  56  BeamtVG)  sowie  

 Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, aus einer zusätzlichen Alters-

oder Hinterbliebenenversorgung für Angehörige des öffentlichen Dienstes, aus einer 

gesetzlichen Unfallversicherung, Leistungen aus einer berufsständischen 

Versorgungseinrichtung oder befreienden Lebensversicherung (gilt auch bei einem 

Verzicht auf eine dieser Rentenleistungen, § 55 BeamtVG) 

unter Anwendung der in Betracht kommenden Anrechnungsvorschriften nur bis zu einer 

bestimmten Höchstgrenze gezahlt werden. Wird diese Höchstgrenze durch den Gesamtbetrag 

aus Ihrem Versorgungsbezug und einer der vorstehend aufgeführten zusätzlichen Leistungen 

überschritten, wird Ihr Versorgungsbezug um den über die Höchstgrenze hinausgehenden 

Betrag gekürzt. Erhalten Sie eine monatlich wiederkehrende Alterssicherungsleistung aus 

internationaler Verwendung (also nicht nur einen einmalig zustehenden Kapitalbetrag) und 

wird die internationale Verwendungszeit auf Ihren Antrag hin für Ihr Ruhegehalt vom Bund als 

ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, wird Ihr Ruhegehalt vom Bund regelmäßig um den 

gesamten Betrag der internationalen Alterssicherungsleistung gekürzt. 

Sie sind daher verpflichtet, den Bezug und jede Änderung derartiger Einkünfte unverzüglich 

anzuzeigen. 

Weitere Informationen zu den einzelnen Ruhens- und Anrechnungsvorschriften erhalten Sie 

auch unter www.zoll.de/DE/Der-Zoll/Versorgung/versorgung_node.html. 

Hinweis: Dieses Merkblatt berücksichtigt die für einen Ruhestandsbeginn ab 1. Juli 2020 

geltende geänderte Rechtslage für ein Zusammentreffen von deutscher und internationaler 

Versorgung (§§ 6a, 56 BeamtVG). 

Dieses  Merkblatt  erhebt  keinen  Anspruch  auf  Vollständigkeit,  sondern  bietet  lediglich  einen  ersten  Überblick.  
Rechtsansprüche  können  hieraus  nicht  hergeleitet  werden.  Es  wird  empfohlen,  das  Merkblatt  zu  Ihren  
Versorgungsunterlagen  zu  nehmen.  
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